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keit von Finanzmitteln nicht 

per se „sicherer“ ist als bei 

dem deutschen Modell der 

Rückstellungsbildung. Der Er-

folg von Fondslösungen hänge 

von der konkreten Ausgestal-

tung ab. Entscheidende Vo-

raussetzungen seien, dass Ein-

zahlungen auf der Grundlage 

solider (regelmäßig angepass-

ter) Kostenschätzungen mit 

Risikoaufschlägen erfolgen 

und dass die Erwartung an die 

Verzinsung der Fondsmittel 

hinreichend vorsichtig und re-

alisierbar ist. 

Ein von den FÖS-Autoren 

vorgeschlagene Reformkon-

zept für Deutschland beinhal-

tet auf Basis der Analyse der 

Rückstellungen und der Kos-

tenrisiken drei Bausteine: 

– Die Transparenz der Atom-

rückstellungen sollte erheblich 

verbessert werden. Die beiden 

wichtigsten Transparenzver-

pflichtungen sind die kern-

kraftwerksscharfe Bilanzie-

rung der Rückstellungen und 

die genaue, einheitliche Diffe-

renzierung nach Stilllegung, 

Rückbau und Entsorgung. Zu-

dem sollte eine unabhängige 

Überprüfung der Kostenschät-

zungen und der angemessenen 

Höhe der Rückstellungen er-

folgen. 

– Ein im Rahmen der staatli-

chen Überprüfung zu bestim-

mender Betrag für die lang-

fristig anfallenden Kosten 

(insbesondere für die Entsor-

gung, ggf. auch für Stillle-

gung/Rückbau) sollte schritt-

weise in einen öffentlich-

rechtlichen Fonds eingezahlt 

werden. 

– Atomrückstellungen für 

kurz- und mittelfristige Ver-

pflichtungen sollten zum 

überwiegenden Teil bei den 

KKW-Betreibern verbleiben. 

Sie hätten damit die Chance, 

einen großen Teil ihrer Rück-

stellungen für einen Konzer-

numbau in Richtung Energie-

wende zu nutzen. Zudem gebe 

es juristische Bedenken, ob 

die bestehenden Rückstellun-

gen überhaupt kurzfristig voll-

ständig in einen öffentlich-

rechtlichen Fonds überführt 

werden könnten. Für die bei 

den KKW-Betreibern verblei-

benden Rückstellungen sollten 

Reformelemente zur Stärkung 

der Insolvenzsicherheit umge-

setzt werden. 

Von zentraler Bedeutung sei 

eine rechtliche Verpflichtung 

zum langfristigen Abschluss 

von Gewinnabführungs- und 

Beherrschungsverträgen mit 

dem Ziel, dass die vier großen 

Energieversorgungsunterneh-

men bis zum Abschluss aller 

Arbeiten an Stilllegung, Rück-

bau und Entsorgung für Ver-

pflichtungen ihrer KKW-Töch-

ter einstehen. Als zusätzliche 

Instrumente sollten Vorgaben 

für Anlageinvestitionen, Siche-

rungsvermögen und Haftungs-

verbund geprüft werden. 

Die von KKW-Betreiberkon-

zernen in die Diskussion ge-

brachte Lösung einer Stiftung, 

in die die bestehenden Rück-

stellungen überführt werden 

und der Staat im Gegenzug 

die Verantwortung für Stillle-

gung, Rückbau und Entsor-

gung übernimmt, ist in der 

vorgeschlagenen Fassung in-

akzeptabel, weil damit alle 

Mehrkostenrisiken auf die öf-

fentliche Hand verlagert wer-

den würden, meinen die FÖS-

Autoren. Sie sei dennoch ein 

Signal für Verhandlungsspiel-

räume, weil sich die Konzerne 

damit erstmals einer Fondslö-

sung annähern. 

Im Rahmen der von der Bun-

desregierung angekündigten 

Gespräche sollte zunächst eine 

Transparenzoffensive über die 

Rückstellungen vereinbart wer-

den, eine unabhängige Schät-

zung der zu erwartenden Kos-

ten erfolgen und auf dieser 

Grundlage dann die Eckpunk-

te des hier vorgeschlagenen 

Reformpakets verhandelt wer-

den, empfehlen die Autoren 

vom Forum Ökologisch-Sozi-

ale Marktwirtschaft e.V. (FÖS). 

Swantje Küchler, Bettina Meyer, 

Rupert Wronski, Forum Ökolo-

gisch-Soziale Marktwirtschaft 

(FÖS): Atomrückstellungen für 

Stilllegung, Rückbau und Entsor-

gung – Kostenrisiken und Re-

formvorschläge für eine verursa-

chergerechte Finanzierung, Berlin 

September 2014, im Auftrage des 

BUND 

http://www.bund.net/fileadmin/bu

ndnet/pdfs/atomkraft/140917_bun

d_atomkraft_atomrueckstelllunge

n_studie.pdf   

 

Atommüll 
 

Die Stromkon-
zerne wollen 
nicht zahlen 
 
Wie bereits in der vorigen 

Ausgabe des Strahlentelex be-

richtet, hat das neu errichtete 

Bundesamt für kerntechnische 

Entsorgung (BfE) am 1. Sep-

tember 2014 seine Arbeit auf-

genommen. Mit zunächst 20 

Stellen soll die Finanzie-

rungsverantwortung  der  Ver- 

 

Der von der Bundesregierung 

und dem Land Nordrhein-

Westfalen geplante Atom-

mülltransport aus dem For-

schungszentrum Jülich in die 

USA wäre illegal. Das bele-

gen zwei Rechtsgutachten, ei-

nes im Auftrag von Green-

peace, das am 18. September 

2014 in Berlin vorgestellt 

wurde und eines im Auftrag 

des BUND Landesverbandes 

Nordrhein-Westfalen (BUND 

NRW). 

Demnach verstieße die Ver-

schickung von 152 Castoren 

mit hochradioaktiven Brenn-

elementekugeln in die US-

Atomfabrik Savannah River 

Site (South Carolina) gegen 

das Verbot, Atommüll aus 

kommerzieller Nutzung zur 

Wiederaufarbeitung ins Aus-

land zu bringen (§ 9a Abs.1 

Satz 2 Atomgesetz). Bundes-

forschungs- und Bundesum-

weltministerium machten sich 

daher einer Pflichtverletzung 

schuldig, als im April bereits 

eine offizielle Absichtserklä-

rung („Statement of Intent“) 

der Bundesregierung an die 

USA ging. Dieser illegale 

Atomtransport zeige die Krise, 

in der die deutschen Behörden 

bei der Entsorgung hochradio-

aktiven Atommülls stecken, 

erklärte Heinz Smital, Kern-

physiker und Atomexperte bei 

Greenpeace. „Die Castoren 

müssen in Deutschland blei-

ben. Land und Bund haben ih-

re Verantwortung für den 

Atomstandort Jülich fahrlässig 

verschleppt. Das Bundesum-

weltministerium muss jetzt 

Verantwortung übernehmen 

und die Spekulationen über 

einen Export beenden.“ 

Zahlreiche weitere nordrhein-

westfälische und bundesweite 

Anti-Atom-Initiativen und 

Umweltverbände haben sich 

ebenfalls gegen den geplanten 

Atommüllexport aus Jülich 

und Ahaus gewandt. Vor 

Pressevertretern in Düsseldorf 

erläuterten die Aktivisten am 

ursacher des Atommülls durch-

gesetzt werden, war mitgeteilt 

worden. Die vier großen 

Stromkonzerne RWE, Eon, 

EnBW und Vattenfall haben 

nun Widerspruch gegen ihre 

Kostenbeteiligungen an den 

Atomendlager-Projekten Gor-

leben sowie Schacht Konrad 

für die Jahre 2013 und 2014 

eingelegt. Daß die Konzerne 

keine verläßlichen Partner 

sind, haben sie mit dem Wi-

derspruch gegen die Kosten-

bescheide des BfE unterstri-

chen, erklärt dazu Wolfgang 

Ehmke, Sprecher der Bürger-

initiative Umweltschutz Lüchow-

Dannenberg. Die Bundesum-

weltministerin dürfe nach die-

ser Provokation nicht untätig 

bleiben und müsse die Kon-

zerne „an die Kette legen“.  
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22. September 2014 ihre Kri-

tik und stellten ein weiteres 

Rechtsgutachten vor. Anlass 

ist der Deutschland-Besuch 

von Tom Clements, des Di-

rektors der „Savannah River 

Site Watch“, einer Umweltini-

tiative im Bereich des US-

Atomwaffenzentrums im Bun-

desstaat South Carolina. 

„Die Bemühungen um den il-

legalen Atommüllexport aus 

Jülich und Ahaus zum Stand-

ort ‚Savannah River Site‘ 

(SRS) in South Carolina des 

US-Energieministeriums sind 

nicht akzeptabel, weil SRS 

kein Atommülllager ist oder 

gar eine Deponie für die Ab-

fälle von kommerziell betrie-

benen Atomreaktoren. Deutsch-

land muss sich schon zuhause 

um eine Atommülllagerung 

kümmern und die Probleme 

nicht auf uns abschieben“, ist 

die zentrale Aussage von Tom 

Clements. Er verwies auf die 

breite Ablehnung in der Be-

völkerung, die dortige Anlage 

in eine Langzeit-Atommüllde-

ponie auf kommerzieller Basis 

zu verwandeln. Selbst nach 

US-amerikanischem Recht sei 

SRS als Atommülllager nicht 

geeignet. 

Anläßlich der Vorstellung des 

Gutachtens des BUND NRW 

erklärte dessen Vorstandsmit-

glied Dr. Michael Harengerd: 

„Demnach ist eine Abschie-

bung des Kugelhaufen-Atom-

mülls aus Jülich – und natür-

lich auch aus Ahaus – unab-

hängig von der Reaktoreigen-

schaft rechtlich nicht mög-

lich.“ Eine solche Entsorgung 

stelle schon grundsätzlich kei-

ne schadlose Verwertung im 

Sinne des Atomgesetzes dar. 

Abgesehen von allen anderen 

Vorschriften aus dem Atom-

gesetz, der EURATOM-Richt-

linie und der atomrechtlichen 

Abfallverbringungsverordnung 

verwies Harengerd auch da-

rauf, dass schon „die umwelt-

rechtlichen Grundsätze aus 

dem Vertrag über die Europäi-

sche Union vom 1. Dezember 

2009 gegen eine Aufarbeitung 

der Brennelementekugeln im 

Ausland sprechen. 

Rainer Moormann, früher 

selbst beim Forschungszent-

rum Jülich beschäftigter Kriti-

ker der Kugelhaufen-Reaktor-

technik, kritisierte die von 

schwerwiegenden Zwischen-

fällen und gezielten Desin-

formationen der Bevölkerung 

geprägte Vorgehensweise der 

Betreiber des „Atomversuchs-

reaktors Jülich“ (AVR): „Die 

Atommüllprobleme sind seit 

40 Jahren bekannt, aber in Jü-

lich nie angemessen bearbeitet 

worden; denn sie waren hin-

derlich für die Vermarktung 

der Kugelhaufenreaktoren.“ 

Moormann stellte klar, dass 

sowohl der AVR Jülich als 

auch der Thorium-Hochtem-

peraturreaktor bei Hamm Leis-

tungs- und keine Forschungs-

reaktoren gewesen seien. „In 

Forschungsreaktoren findet 

überwiegend eine Neutronen-

produktion für medizinische 

und sonstige forschungsbezo-

gene Zwecke statt. Das war in 

Jülich und Hamm nicht der 

Fall.“ 

Scharfe Kritik an der Bundes- 

und der Landesregierung von 

Nordrhein-Westfalen entstand 

vor allem an der Absichtser-

klärung („Statement of In-

tent“) zwischen den beiden 

Forschungsministerien und 

dem US-Energieministerium 

über die beabsichtigte Ver-

schiebung des Atommülls in 

die USA: „Hier wurde das 

geltende Recht ganz bewusst 

mit Füßen getreten“, so die 

Kritiker. 

In dem „Statement of Intent“ 

heißt es unter Punkt 4: „Das 

Department of Energy (DOE) 

plant eine chemische Aufar-

beitung, um den Graphit abzu-

trennen und dann die Brenn-

elemente nach dem H-Canyon 

Prozess aufzuarbeiten.“ Das 

Verfahren müßte für die Brenn-

elementekugeln jedoch erst 

noch entwickelt werden. 

Die Atomaufsicht Nordrhein-

Westfalen, ansässig im dorti-

gen Wirtschaftsministerium, 

verlangt die Räumung des Zwi-

schenlagers im Forschungs-

zentrum Jülich von den dort 

lagernden 152 Castoren. Seit 

der Stilllegung im Jahr 1988 

hangelt sich Jülich von einer 

vorläufigen Übergangsrege-

lung zur nächsten. Am 31. Juli 

2014 lief die Frist erneut aus. 

Das Forschungszentrum hatte 

mit Duldung der Atomaufsicht 

befristete Genehmigungen im-

mer wieder auslaufen lassen. 

Die Atomaufsicht will nun 

keine weitere Verlängerung zu-

lassen. Sie hat das Forschungs-

zentrum aufgefordert, bis Ende 

September 2014 ein detail-

liertes Entsorgungskonzept und 

die dafür erforderlichen Geneh-

migungen vorzulegen. Als Be-

gründung nennt sie ein aus-

stehendes Gutachten über die 

Erdbebensicherheit des Stand-

ortes. 

Beim sogenannten AVR-Re-

aktor handele es sich um einen 

Versuchsreaktor, der der Un-

tersuchung der grundsätzli-

chen Machbarkeit eines Ku-

gelhaufenreaktors dienen soll-

te, erklärte dagegen die Bun-

desregierung in ihrer Antwort 

auf eine kleine Anfrage der 

Bundestagsfraktion Die Linke 

(Bundestagsdrucksache 18/24 

88 vom 5. September 2014). 

Der AVR habe zwar Elektrizi-

tät erzeugt, gleichwohl sei für 

den Betrieb der Anlage die 

Funktion als Forschungs- und 

Entwicklungsreaktor (Versuchs-

reaktor) prägend, schreibt die 

Bundesregierung. 

Die US-amerikanische Wie-

deraufarbeitungsanlage Savan-

nah River Site ist eine der 

problematischsten Atomanla-

gen der Welt. Savannah River 

Site stammt aus dem Jahr 

1950 und diente hauptsächlich 

der Atomwaffenproduktion. 

Jetzt hat man dort für derzeit 

150 Millionen Liter hochra-

dioaktiven flüssigen Atommüll 

keine Lösung. 

Bislang hat die Atomaufsicht 

keine Angaben dazu gemacht, 

bis wann das Lager in Jülich 

geräumt werden muss. Green-

peace fordert den Neubau ei-

nes Zwischenlagers am Stand-

ort, bei dem neueste Erkennt-

nisse berücksichtigt werden 

müssten. 

Die Abschiebung in die USA 

würde Schätzungen zufolge 

etwa 1 Milliarde Dollar kos-

ten. Im Gutachten des BUND 

NRW, das von Dr. Felix 

Ekardt, Professor für Öffentli-

ches Recht und Rechtsphilo-

sophie an der Universität 

Rostock, und dem Hamburger 

Rechtsanwalt Raphael Wey-

land erstellt wurde, wird er-

klärt: 

Beim AVR Jülich handelte es 

sich um einen Kugelhaufen-

Atomreaktor, bei dem sich der 

Kernbrennstoff in einzelnen 

mit Graphit umhüllten Kugeln 

befindet. Der AVR Jülich 

speiste erstmals im Jahr 1967 

Elektrizität in das Elektrizi-

tätsnetz ein. Ende 1988 wurde 

er aufgrund vorausgegangener 

Störfälle abgeschaltet. Derzeit 

werden in 152 Castor-Behäl-

tern knapp 300.000 Brennele-

mente-Kugeln auf dem Gelän-

de des Forschungszentrums 

Jülich (FZJ) zwischengelagert. 

Diese enthalten unter anderem 

nicht vollständig verbrauchte 

Brennstoffpartikel aus spaltba-

rem Uran (U-235), nicht 

spaltbarem Uran (U-238) und 

Thorium (Th-232), sowie das 

hieraus entstandene Plutonium 

(Pu-239), Uran (U-239) und 

weitere Spaltprodukte. Nach 

einer am 01.04.2014 zwischen 

der amerikanischen Energie-

behörde (DOE), dem Bun-

desministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) und 

dem Ministerium für Innova-

tion, Wissenschaft und For-

schung Nordrhein-Westfalen 

(MIWF NRW) geschlossenen 

Absichtserklärung soll ver-

sucht werden, die Brennele-

mente-Kugeln zur Aufarbei-

tung so bald wie möglich in 

das amerikanische Atomwaf-

fenzentrum Savannah River 

Site (SRS) in South Carolina 

zu exportieren. 

Eine einfache Beförderungs-

genehmigung nach § 4 Abs. 1 

des Atomgesetzes (AtG) sei 

aber nicht ausreichend, um 

den geplanten Export der 

Brennelemente-Kugeln des 

AVR Jülich in die USA zu 

bewilligen. Diese Vorschrift 

beziehe sich alleine auf den 
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Transportvorgang von Kern-

brennstoffen. Für die Frage, 

ob ein Export der Brennele-

mente-Kugeln des AVR Jülich 

in die USA rechtmäßig wäre, 

sei vielmehr das Entsorgungs-

regime des Atomgesetzes maß-

geblich. Eine etwaige Geneh-

migung nach der Atomrechtli-

chen Abfallverbringungsver-

ordnung wäre aber ebenfalls 

rechtswidrig, denn die Ver-

bringung verstoße gegen Vor-

gaben des Atomgesetzes. 

Ein Export der Brennelemen-

te-Kugeln des AVR Jülich zur 

Aufarbeitung im Atomwaf-

fenzentrum SRS in den USA 

verstoße zudem gegen § 9a 

Abs. 1 S. 1 AtG. Eine solche 

Entsorgung der radioaktiven 

Reststoffe stelle unabhängig 

von der Frage, ob es sich beim 

AVR Jülich um einen For-

schungsreaktor handelt, schon 

grundsätzlich keine schadlose 

Verwertung im Sinne des 

Atomgesetzes dar. Im Unter-

schied zu der bisher durchge-

führten Wiederaufarbeitung 

von Atommüll konventionel-

ler Druck- oder Siedewasser-

reaktoren sei beim Atommüll 

von Kugelhaufenreaktoren im 

Hinblick auf eine etwaige 

Aufarbeitung unter anderem 

besonders problematisch, dass 

der Kernbrennstoff mit Gra-

phit gemischt ist und es bisher 

kein umsetzbares Verfahren 

zum Abtrennen des Graphits 

gibt. Auch die Absichtserklä-

rung vom 01.04.2014 gehe 

nicht von einer unbedingten 

Machbarkeit der Aufarbeitung 

aus. 

Außerdem führe die etwaige 

Aufarbeitung der Brennele-

mente-Kugeln des AVR Jülich 

auch nach der Feststellung der 

Bundesregierung zu zusätzli-

cher radioaktiver Strahlung 

und zu einem zusätzlichen 

Anfall des äußerst gefährli-

chen Plutoniums. 

Unter Berücksichtigung der 

durch die Novellierung des 

Atomgesetzes im Jahr 2002 

vorgenommenen gesetzgebe-

rischen Wertung könne daher 

insgesamt nicht davon ausge-

gangen werden, dass eine 

Aufarbeitung der Brennele-

mente-Kugeln des AVR Jülich 

eine schadlose Verwertung 

darstellt. 

Außerdem sei die Abgabe der 

Brennelemente-Kugeln zur 

Aufarbeitung nach § 9a Abs. 1 

S. 2 AtG auch deshalb aus-

drücklich unzulässig, weil der 

AVR Jülich eine Anlage zur 

gewerblichen Erzeugung von 

Elektrizität und nicht etwa ein 

Forschungsreaktor im Sinne 

des Atomgesetzes war. Nach 

dem Atomgesetz könne sich 

der Begriff des Forschungsre-

aktors nur auf solche Anlagen 

beziehen, die zur Forschung – 

aufgrund ihrer Funktion als 

Neutronenquelle – unter ande-

rem für die Isotopenforschung 

für medizinische Zwecke, für 

biologische Maßnahmen so-

wie zur Erzeugung von Tra-

cern eingesetzt werden. Einem 

solchen Zweck diente der 

AVR Jülich nicht. Bestellt 

wurde er vielmehr als Kern-

kraftwerk von einem Konsor-

tium aus 15 kommunalen Ener-

gieversorgungsunternehmen. 

Während seiner Betriebszeit 

lieferte der AVR Jülich insge-

samt 1,51 Terawattstunden 

(1,51 Milliarden Kilowatt-

stunden) Elektrizität. Ein ent-

sprechender Stromliefervertrag 

lag vor. Dabei wurden nach 

Medienberichten Mitte der 

1970er Jahre Einnahmen von 

etwa 3 Millionen DM erzielt. 

Auch die Bundesregierung 

und das Bundesamt für Strah-

lenschutz (BfS) gehen in offi-

ziellen Dokumenten davon 

aus, dass es sich beim AVR 

Jülich um ein Kernkraftwerk 

und nicht um einen For-

schungsreaktor gehandelt hat. 

Unbedeutend für die atom-

rechtliche Unterscheidung sei 

im Übrigen auch, dass der 

AVR Jülich seinem vollen 

Namen nach als Versuchsre-

aktor bezeichnet wird. 

Darüber hinaus könne eine 

Entsorgung der Brennelemen-

te-Kugeln des AVR Jülich 

auch nicht als geordnete Be-

seitigung im Sinne des § 9a 

Abs. 1 S. 1 AtG gelten. 

Eine unmittelbare Endlage-

rung im Ausland sei schon 

nicht angedacht und außerdem 

nach dem Entsorgungsregime 

des Atomgesetzes grundsätz-

lich unzulässig. Darüber hin-

aus bestehe gegenwärtig we-

der in Deutschland noch in 

den USA eine Anlage zur 

Endlagerung des in Rede ste-

henden Atommülls. 

Dieses Verbot der Endlage-

rung im Ausland werde auch 

durch die Bestimmung in § 1 

Abs. 1 S. 1 des Standortsuch-

gesetzes (StandAG) bestätigt, 

denn hiernach sei für die End-

lagerung aller im Inland ver-

ursachten Abfälle eine Anlage 

(ausschließlich) im deutschen 

Staatsgebiet zu suchen. Er-

gänzend werde durch § 1 Abs. 

1 S. 2 StandAG darüber hin-

aus klargestellt, dass ein zu-

künftiger Export radioaktiver 

Abfälle zum Zwecke der End-

lagerung im Ausland aufgrund 

völkerrechtlicher Verträge nicht 

zulässig ist. 

Ein Export der Brennelemen-

te-Kugeln des AVR Jülich in 

das Atomwaffenzentrum SRS 

in den USA widerspreche 

auch Vorgaben des europäi-

schen Rechts. Nach Art. 4 

Abs. 2 Richtlinie 2011/70/ 

EURATOM vermag es eine 

Verbringung der Brennele-

mente-Kugeln des AVR Jülich 

in die USA zur dortigen Auf-

arbeitung nicht, die Verant-

wortung Deutschlands für die 

Endlagerung abzuwälzen. Nach 

Art. 4 Abs. 4 S. 1 Hs. 1 Richt-

linie 2011/70/EURATOM habe 

eine Endlagerung grundsätz-

lich im Inland zu erfolgen. 

Diese Vorgaben gelten für ra-

dioaktive Abfälle des AVR 

Jülich. Eine Privilegierung des 

AVR Jülich als Forschungsre-

aktor komme auch nach den 

Vorgaben der Europäischen 

Atomgemeinschaft nicht in 

Betracht. 

Auch komme eine ausnahms-

weise in Art. 4 Abs. 4 S. 1 Hs. 

2 Richtlinie 2011/70/EURA-

TOM vorgesehene Endlagerung 

im Ausland nicht in Betracht, 

da die Voraussetzungen des 

Art. 4 Abs. 4 S. 2 Richtlinie 

2011/70/EURATOM bei der 

angedachten Behandlung der 

radioaktiven Abfälle in den 

USA nicht erfüllt sind. 

Insgesamt werde dieses Er-

gebnis gestützt durch die auch 

im Bereich der Kernenergie 

grundsätzlich anwendbaren um-

weltrechtlichen Grundsätze des 

Unionsrechts. Insbesondere der 

Ursprungsgrundsatz und das 

Verursacherprinzips des Art. 

191 Abs. 2 UAbs. 1 S. 2 

AEUV sprächen nämlich ge-

gen eine Aufarbeitung der 

Brennelemente-Kugeln des 

AVR Jülich im Ausland und 

für eine grundsätzliche Endla-

gerung der radioaktiven Ab-

fälle im Inland. Gründe, wa-

rum für einen Export der radi-

oaktiven Abfälle ins Ausland 

ausnahmsweise von diesen 

Grundsätzen abgewichen wer-

den sollte, seien nicht ersicht-

lich. 

Dr. Ulrich Wollenteit, RA: 

Rechtsgutachten zur Zulässigkeit 

der Verbringung von abgebrann-

ten Kernbrennstoffen aus dem 

stillgelegten Kernkraftwerk AVR 

Jülich in die Wiederaufberei-

tungsnlage Savannah River Site 

(USA), erstellt im Auftrag von 

Greenpeace e.V., Hamburg 03.09. 

2014 

https://www.greenpeace.de/sites/

www.greenpeace.de/files/publicat

ions/rechtsgutachten-juelich-

20140917.pdf  

Felix Ekardt, Raphael Weyland: 

Rechtmäßigkeit des Exports radi-

oaktiver Abfälle des AVR Jülich 

in die USA, Rechtsgutachten im 

Auftrag des BUND NRW e.V., 

Leipzig, 21.09.2014 

http://www.bund-

nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bc

mslvnrw/PDF_Dateien/Themen_

und_Projekte/Energie_und_Klim

a/Atom/2014_09_22_LPK_Juelic

h/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgut

achten_fuer_BUND-NRW.pdf  

Bundestagsdrucksache 18/2488, 

05.09.2014: Möglicher Export 

hochradioaktiver Brennelemente 

aus Jülich und Ahaus per Castor-

Transporten in die USA 

http://dip21.bundestag.de/dip21/b

td/18/024/1802488.pdf  

Rainer Moormann, Jürgen Streich: 

Kugelhaufenreaktoren – Status 

nach Erscheinen einer unabhän-

gigen Expertenstudie zum AVR 

Jülich, Strahlentelex 664-665 v. 

4.9.2014, S. 1-6, 

www.strahlentelex.de/Stx_14_66

4-665_S01-07.pdf  

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/rechtsgutachten-juelich-20140917.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/rechtsgutachten-juelich-20140917.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/rechtsgutachten-juelich-20140917.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/rechtsgutachten-juelich-20140917.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Atom/2014_09_22_LPK_Juelich/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgutachten_fuer_BUND-NRW.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Atom/2014_09_22_LPK_Juelich/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgutachten_fuer_BUND-NRW.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Atom/2014_09_22_LPK_Juelich/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgutachten_fuer_BUND-NRW.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Atom/2014_09_22_LPK_Juelich/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgutachten_fuer_BUND-NRW.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Atom/2014_09_22_LPK_Juelich/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgutachten_fuer_BUND-NRW.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Atom/2014_09_22_LPK_Juelich/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgutachten_fuer_BUND-NRW.pdf
http://www.bund-nrw.de/fileadmin/bundgruppen/bcmslvnrw/PDF_Dateien/Themen_und_Projekte/Energie_und_Klima/Atom/2014_09_22_LPK_Juelich/AVR_LPK_22.9.14_Rechtsgutachten_fuer_BUND-NRW.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/024/1802488.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/024/1802488.pdf
http://www.strahlentelex.de/Stx_14_664-665_S01-07.pdf
http://www.strahlentelex.de/Stx_14_664-665_S01-07.pdf
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Hintergrund 

Der BUND Nordrhein-West-

falen und die Standortiniti-

ativen führen dazu unter an-

derem aus: 

Die aus 15 Energieversorgern 

bestehende Arbeitsgemeinschaft 

Versuchsreaktor Jülich (AVR 

GmbH) ließ durch die Firmen 

BBC/Krupp ab 1960 den Atom-

versuchsreaktor (AVR) als soge-

nannten „Kugelhaufenreaktor“ 

neben der „Kernforschungs-

anlage Jülich“ (KFA) bauen. 

KFA-Gesellschafter sind heute 

zu 90 Prozent die Bundes-

republik Deutschland und zu 

10 Prozent das Land Nord-

rhein-Westfalen (NRW). Die 

KFA betreute den AVR wis-

senschaftlich und glich die be-

trieblichen AVR-Verluste aus. 

1988 wurde der AVR nach 

zahlreichen Pannen und zum 

Teil zunächst verheimlichten 

Störfällen abgeschaltet. 1990 

„verlor“ die KFA Jülich den 

Bezug zur Atomkraft im Na-

men durch Umbenennung in 

„Forschungszentrum Jülich“ 

(FZJ). 

Obwohl einerseits am Beispiel 

des AVR sowie andererseits 

auch am Beispiel des großen 

Nachfolgereaktors THTR bei 

Hamm eindrücklich nachge-

wiesen wurde, dass diese Hoch-

temperatur-Kugelhaufenreakto-

ren schlicht nicht funktionie-

ren (und die Bedrohung durch 

Strahlenschäden noch weiter 

vergrößern), regte noch 2006 

zum Beispiel die damalige 

NRW-Wirtschaftsministerin 

Thoben eine Neuauflage der 

Planungen zu dieser Reaktor-

technik an und brachte sogar 

einen Neubau ins Gespräch. 

Der Abbau des AVR nach der 

Stilllegung gestaltet sich bis 

heute deutlich schwieriger als 

die Atomlobby immer wieder 

prophezeit hatte. Erst 1999, 

als das Reaktorgebäude abge-

baut und der Reaktor entsorgt 

werden sollte, wurde im Reak-

torgebäude, unterhalb des Re-

aktorbehälters, kontaminiertes 

Wasser entdeckt. Das Wasser 

war hoch mit Strontium-90 

belastet. Noch 2001 wurde die 

hohe Belastung vom Wirt-

schaftsministerium NRW auf 

eine schadhafte Charge von 

Brennelementen zurückgeführt. 

Nach neueren Erkenntnissen 

wurde inzwischen klar, dass 

die Radioaktivität von den 

Spaltprodukten herrührt, die 

durch den jahrelangen AVR-

Betrieb bei viel zu hohen Tem-

peraturen und einen Wasser-

einbruch 1978 freigeworden 

sind. 2001 schließlich ergab 

sich, dass auch das Wasser im 

umgebenden Erdreich stark 

kontaminiert war und immer 

wieder hochdrückte. 2003 muss-

te schließlich die öffentliche 

Hand den Reaktor überneh-

men, da die früheren Eigen-

tümer den Rückbau nicht in 

den Griff bekamen. Das FZJ 

übernahm die Verantwortung 

für die Brennelemente. Vermut-

lich um dieses Debakel zu 

verschleiern, wurde die AVR-

Entsorgung nicht im Umwelt-

ministerium sondern im For-

schungsministerium unter „Ent-

sorgung kerntechnischer For-

schungseinrichtungen des Bun-

des“ angesiedelt. 

Somit kann das Reaktorge-

bäude nicht – wie ursprüng-

lich geplant – für 60 Jahre hier 

stehen bleiben („sicherer Ein-

schluss“). Die mehrjährigen 

Versuche, den Reaktorbehäl-

ter von Brennelementen zu 

entleeren, brachten an den 

Tag, dass sich im Innern hoch 

radioaktiv strahlende Bruch-

stücke von Kugelbrennelemen-

ten in einem Riss der zer-

brochenen Bodenkonstruktion 

befinden und dass diese nicht 

zu entfernen sind. Inzwischen 

wurde um den Reaktor eine 60 

Meter hohe und 40 Meter lan-

ge Sicherheitshülle gebaut und 

der Reaktorbehälter wurde mit 

Porenleichtbeton gefüllt. Er 

hat die Aufgabe, die nicht-

entfernbaren hochradioaktiven 

Brennelementekugeln und den 

hochradioaktiven Staub zu fi-

xieren. Der insgesamt 2.100 

Tonnen schwere Reaktorbe-

hälter soll nach einem gefähr-

lichen Kippmanöver und ei-

nem Transport auf einem 80-

Achsen-Fahrzeug ab 2015 

mindestens 60 Jahre in einer 

Halle in der Nähe des ur-

sprünglichen Standortes zwi-

schengelagert werden. 

Seit 1993 wird auf dem Ge-

lände des Forschungszentrums 

Jülich (FZJ) ein Zwischenla-

ger in Leichtbauweise für 

AVR-Brennelemente in Casto-

ren betrieben, dessen Geneh-

migung nach 20 Jahren 2013 

ausgelaufen ist. Beim Stress-

test 2013 war das Jülicher Cas-

torenlager als einziges deut-

sches Lager durchgefallen, ins-

besondere unzureichender Erd-

bebenschutz und fehlender 

Schutz gegen Flugzeugabsturz 

wurden bemängelt. Sein wei-

terer Betrieb wurde zweimal 

für 6 bzw. 7 Monate durch 

Duldungsanordnungen ermög-

licht, nachdem der Plan, die 

dort lagernden 152 Castor-Be-

hälter mit knapp 300.000 „ver-

brauchten“ Brennelementku-

geln aus dem AVR in das 

Brennelemente-Zwischenlager 

(BEZ) Ahaus zu transportie-

ren, am Widerstand in der Be-

völkerung gescheitert war. 

2012 wurde bekannt, dass eine 

mögliche Genehmigung zur 

Einlagerung in Ahaus wegen 

qualitativ unzureichender An-

tragsunterlagen des FZJ nicht 

rechtzeitig erteilt werden 

kann. Das FZJ beschloss da-

her, einen Antrag auf Verlän-

gerung des Jülicher Lagers bis 

2016 zu stellen, dem aber 

nicht stattgegeben wurde. Au-

ßerdem wurden Vorplanungen 

zur Errichtung eines neuen 

Lagers in Jülich begonnen. 

Parallel dazu entwickelten 

sich 2012 allerdings Pläne des 

FZJ, die 152 Castoren in den 

USA zu „entsorgen“. 

Da passte es dann ganz ausge-

zeichnet, dass im Frühsommer 

2014 ein Gutachten auf die 

Möglichkeit von Bodenver-

flüssigung nach Erdbeben 

hinwies – 47 Jahre nach Inbe-

triebnahme des AVR. Darauf-

hin wurde am 2.7.2014 die 

FZJ GmbH vom NRW-

Wirtschaftsministerium aufge-

fordert, „Konzepte zur Entfer-

nung der Kernbrennstoffe aus 

dem AVR-Behälterlager“ bis 

30.09.2014 vorzulegen. Gleich-

zeitig legte das Wirtschafts-

ministerium dar, dass es dafür 

eigentlich nur zwei Möglich-

keiten gebe, nämlich die 

(schon einmal gescheiterte) 

Überführung nach Ahaus und 

eben die „Rückführung der 

Brennelemente in die USA“. 

2010 hatte es schon einen ers-

ten Versuch gegeben, Casto-

ren aus Ahaus nach Majak in 

Russland zu verschieben. Nach-

dem sich aber auch dort mas-

siver Widerstand formiert hat-

te, wurde dieses Unternehmen 

wieder abgeblasen. 

Beide Vorhaben, Export nach 

Russland oder in die USA, 

stehen allerdings im Wider-

spruch zu diversen rechtlichen 

Bestimmungen, wie die vor-

stehend beschriebenen Gut-

achten zeigen. 

Anscheinend völlig unbemerkt 

und auf den letzten Drücker 

im Bundestag am 28.6.2014 

und am 5.7.2014 im Bundes-

rat wurde die von langer Hand 

vorbereitete „Lex AVR“ hin-

ter verschlossenen Türen in 

das Standortsuchgesetz (Stand 

AG) hineingedrückt, um die 

Graphit-Kugeln des AVR (und 

die des HTR-Hamm möglichst 

gleich mit) unter dem Label 

„Forschungsreaktor“ nach den 

USA verbringen zu können. 

Diese „Lex AVR“ besteht in 

folgendem (sicher nicht zufäl-

lig schwer verständlichem und 

auf den ersten Blick das Ge-

genteil aussagenden) Satz im 

§ 1 (1) Stand AG: „Zur Errei-

chung dieses Ziels werden 

zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und anderen 

Staaten keine Abkommen ge-

schlossen, mit denen nach den 

Bestimmungen der Richtlinie 

2011/70/EURATOM des Ra-

tes vom 19. Juli 2011 über ei-

nen Gemeinschaftsrahmen für 

die verantwortungsvolle und 

sichere Entsorgung abgebrann-

ter Brennelemente und radio-

aktiver Abfälle (ABl. L 199 

vom 2.8.2011, S. 48) eine 

Verbringung radioaktiver Ab-

fälle einschließlich abgebrann-

ter Brennelemente zum Zweck 

der Endlagerung außerhalb 

Deutschlands ermöglicht wür-

de.“ 
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Schaut man dann in die ent-

sprechende EU-Richtlinie so 

findet man in der Tat in Arti-

kel 4 (4) den Hinweis, dass 

der an sich ausgeschlossene 

Export von Atommüll für For-

schungsreaktoren nicht gilt. 

Es liegt auf der Hand, dass ei-

ne solche Vorgehensweise, die 

wahrheitswidrige Umdeklarie-

rung sowohl des AVR als 

auch des THTR in Hamm zu 

Forschungsreaktoren, einer 

verwaltungsgerichtlichen Kla-

ge kaum standhalten wird. 

Dem Vernehmen nach haben 

die USA ein nicht unerhebli-

ches Interesse an den Kugeln 

aus Jülich und insbesondere 

Hamm/Ahaus (vom THTR), 

weil sie an diesen die Kugel-

wiederaufarbeitung mit deut-

schen Steuergeldern (circa 

1.000 Millionen US-Dollar 

soll die ganze Aktion kosten) 

erproben können zugunsten 

ihrer eigenen Hochtemperatur-

reaktorpläne der 4. Generation 

(NGNP). „US-Option“ heißt 

die favorisierte Variante in 

den aktuellen Haushaltsplänen 

der Bundesregierung – es ist 

zu befürchten, dass sie sich zu 

einem finanziellen Desaster 

entwickeln wird: Bis 2017 

sollen 246 Millionen Euro nur 

für die Vertrags- und Trans-

portkosten bereitgestellt wer-

den (10 Millionen Euro im 

Haushalt 2014, 65,37 Millio-

nen für 2015 und 170,865 

Millionen für 2016). Außer-

dem besitzen die USA noch 

ähnlichen Atommüll, der seit 

Jahrzehnten in Idaho und in 

Colorado gelagert wird. Die 

gelegentlich zu hörenden Aus-

sagen zur Nichtweiterverbrei-

tung von atomwaffenfähigem 

Uran (Gefahr der Proliferati-

on) sind hinsichtlich der AVR-

Kugeln demgegenüber reiner 

Etikettenschwindel – sie wür-

den nur beim THTR-Müll 

greifen, da dessen Brennele-

mente nur wenig „verbraucht“ 

sind. 

Im Juni/Juli 2014 haben die 

ForschungsministerInnen (wa-

rum wohl ausgerechnet diese 

und nicht der eigentlich zu-

ständige Umweltminister im 

Bund bzw. Wirtschaftsminis-

ter im Land?) mit dem „De-

partement of Energy“ der 

USA (also dem Energieminis-

terium, und nicht mit einer 

Forschungsabteilung) ein „State-

ment of Intent“ abgeschlossen, 

in dem der Export des Ku-

gelhaufenmülls von AVR und 

augenscheinlich auch vom 

THTR in die USA verabredet 

worden ist. 

In den USA selbst wächst der 

Widerstand, nicht nur direkt 

vor Ort, sondern auch in den 

Bundesstaaten Georgia und 

South Carolina und umfasst 

sogar die konservative Gou-

verneurin von South Carolina. 

Die Klimmzüge der NRW-

Regierungspartei Grüne sind 

vor dem Hintergrund all dieser 

zum großen Teil von früheren 

Landesregierungen selbst ge-

machten Probleme bemer-

kenswert: Im rot-grünen Koa-

litionsvertrag von 2012 heißt 

es: „Wir wollen, dass die Cas-

toren, vor allem die in Jülich 

lagernden, nur noch einmal 

transportiert werden – nämlich 

zu einem Endlager, wenn hier-

für ein Standort gefunden ist.“ 

Dies ist eigentlich eine klare 

Aussage und bedeutet schlicht 

den Verbleib in Jülich. 

Ganz gleich, welche Politiker-

Innen den Koalitionsvertrag 

wie auch immer zu ihren 

Gunsten interpretieren: Die 

Verantwortung für den si-

cherstmöglichen Umgang mit 

den radioaktiven Graphitku-

geln liegt bei der Landesregie-

rung und der Ministerpräsi-

dentin, davon kann sie nie-

mand entbinden. „Die Minis-

terpräsidentin bestimmt die 

Richtlinien der Politik und 

trägt dafür die Verantwor-

tung“, steht auf den Seiten des 

Landesportals NRW. 

Sie auch ausführlich: Rainer 

Moormann, Jürgen Streich: Ku-

gelhaufenreaktoren – Status nach 

Erscheinen einer unabhängigen 

Expertenstudie zum AVR Jülich, 

Strahlentelex 664-665 v. 4.9.2014, 

S. 1-6, 

www.strahlentelex.de/Stx_14_66

4-665_S01-07.pdf   

 

Katastrophenplanung 
 

Berliner For-
schungsreaktor 
soll nach 2019 
abgeschaltet 
werden 
 
Die Betriebsgenehmigung für 

den Berliner Forschungsreak-

tor BER II ist nicht befristet 

und läuft auch nicht Ende 

2019 aus. Gleichwohl hat aber 

die Betreiberin der Senats-

verwaltung für Stadtentwick-

lung und Umwelt Berlin als 

Aufsichtsbehörde erklärt, den 

Leistungsbetrieb des Reaktors 

nicht über das Jahr 2019 hin-

aus fortsetzen zu wollen. Ein 

Zeitplan für die Stilllegung 

soll voraussichtlich Ende 2018 

vorliegen. Das geht aus der 

Antwort der Bundesregierung 

(Bundestagsdrucksache 18/ 

2507 vom 8.9.2014) auf die 

Kleine Anfrage der Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen her-

vor. Die Rückstellungen der 

Betreibergesellschaft für den 

Rückbau des Forschungsreak-

tors sollen sich gemäß dem 

Jahresabschluß 2013 auf eine 

Summe von 40,5 Millionen 

Euro belaufen. 

Die Grünen hatten in ihrer 

Anfrage auf einen Artikel in 

der Tageszeitung „taz“ vom 7. 

Juli 2014 verwiesen. Danach 

musste der Berliner For-

schungsreaktor BER II im 

November 2013 aus Sicher-

heitsgründen abgeschaltet wer-

den und ist seitdem wegen 

aufwändiger Reparaturarbei-

ten außer Betrieb. Grund dafür 

sei unter anderem das be-

schleunigte Wachstum mehre-

rer Schweißnahtrisse in der 

zweiten Jahreshälfte 2013. Die 

Naht fixiert im Inneren des 

Reaktorbeckens ein Kühlsys-

temrohr. Beim Bruch der Naht 

hätte dieses unkontrolliert in 

Bewegung geraten können 

und im schlimmsten Fall 

selbst abreißen können, was 

die Kühlung des Reaktorkerns 

stark beeinflusst hätte, wird 

erklärt. Die Risse haben nach 

Angaben der Aufsichtsbehör-

de, der Senatsverwaltung für 

Stadtentwicklung und Umwelt 

Berlin, insgesamt eine Länge 

von 299 Millimetern. Die Re-

paratur soll nach Angaben des 

den Reaktor betreibenden 

Helmholtz-Zentrums Berlin 

für Materialien und Energie 

(HZB) bis Ende 2014 abge-

schlossen sein. 

Ergänzend wird auf die Frage 

nach Notfallplänen mitgeteilt, 

daß laut Mitteilung der Se-

natsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Umwelt die Er-

gebnisse von Ausbreitungs-

rechnungen gezeigt hätten, 

daß ein Szenario mit Brand zu 

geringeren radiologischen Aus-

wirkungen auf die Umgebung 

der Anlage führte als eines 

ohne. Bei der Planung von 

Katastrophenschutzmaßnahmen 

sei daher bewusst auf die Be-

rücksichtigung eines Kaminef-

fekts durch einen Kerosin-

brand (nach einem Flugzeug-

absturz) verzichtet worden. 

Grundlage der aktuellen Kata-

strophenschutzplanung für den 

BER II sei zudem ein Ereig-

nis, das von einer maximalen 

Freisetzung des radioaktiven 

Inventars des Forschungsreak-

tors ausgehe und nicht von 

den Umständen, unter denen 

es eintreten könnte. Flugrou-

ten würden daher für die Ka-

tastrophenschutzplanung kei-

ne Rolle spielen. 

Der Berliner Forschungsreak-

tor BER II ging im Jahr 1973 

in Betrieb. Beim BER II han-

delt es sich um einen soge-

nannten Schwimmbadreaktor, 

der mit leichtem Wasser ge-

kühlt wird. Im Einsatz sind 24 

Brennelemente mit jeweils 

322 Gramm Uran und sechs 

Elemente zur Aufnahme der 

Steuerstäbe mit jeweils 238 

Gramm Uran. 

Reaktor ist nicht ganz dicht. taz 

7.7.2014, 

www.taz.de/Im-Helmholtz-

Zentrum-Berlin/!141899/  

Bundestagsdrucksache 18/2507 v. 

08.09.2014, 

http://dip21.bundestag.de/dip21/b

td/18/025/1802507.pdf   
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